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Das neue Weiterbildungsgesetz - Synopse 
 
 

 
 

bisher gültige Fassung 

 

Entwurf neue Fassung 

 

Begrifflichkeiten 
 

Lehrveranstaltung Bildungsveranstaltung 

§ 11 Grundversorgung 

 

Pflichtangebote 

Politische Bildung 
arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung  
 
Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu 
Existenzfragen einschließlich des Bereichs der sozi-
alen und interkulturellen Beziehungen mit den Kom-
ponenten Sprachen und Medienkompetenz 
 
 
 
Angebote, wie sie im Kinder- und Jugendhilfegesetz 
der Familienbildung zugewiesen sind. 

 
zusätzlich: 
 
Kulturelle Bildung 
 
 
 
 
 
 
zusätzlich: 
Angebote einer Bildung für nachhaltige Entwick-
lung 
Angebote der Gesundheitsbildung 
 

Finanzierung Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl mit Festle-
gung des Pflichtangebots 
ab 25.000 bis 59.999 Einwohner 2 HPM-Stellen 
bei je 1.600 Ustd 
das Angebot erhöht sich ab 60.000 EW um 1.600 
UE 
 
Berechnung Zuwendung:  

ausschließlich Förderung der HPM-Stellen auf 
der Berechnungsgrundlage des Pflichtangebots  
 
Pro HPM-Stelle 70.000 €  
 
 Förderung 140.000 € 
 
zusätzlich:  



 
 

bisher gültige Fassung 

 

Entwurf neue Fassung 

 

Pro 1.600 UE  eine HPM- Stelle  
ca. 52.000 € x 2 HPM  ca. 104.000 € 
+ UE Pflichtangebot multipliziert mit einem Stunden-
satz + wechselnden Zuschlägen 

für 2021 = 191.186,52 € insgesamt 

Unterschiedsbetrag zur bisherigen Gesamtför-

derung 51.186,52 € 

 
zusätzlich: 
jährlich Entwicklungspauschale ab 2022: 2,5 % 
vom Höchstförderbetrag mindestens 5.000 € 
ab 2023: 5 % mindestens 10.000 € 
 
Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche und 
strukturelle Herausforderungen. Zu den förder-
fähigen Maßnahmen zählen beispielsweise of-
fene Angebote, die Entwicklung und Förderung 
neuer Zugänge, aufsuchende Bildung, regionale 
Vernetzung oder eine stärker sozialräumliche 
Ausrichtung der Angebote, um neue oder bisher 
nicht erreichte Zielgruppen erfolgreich anzu-
sprechen.  

Weitere Finanzierungsmög-

lichkeiten 

keine Zusätzlich 
Ausschreibung von Investitionsfond 
 
Maßnahmen für regionale Bildungsentwicklung:  
(Ausschreibung: max. 35.000,00 €) 
Vernetzung, über Angebote der Alphabetisie-
rung und Grundbildung bis hin zum Nachholen 
von Schulabschlüssen informieren oder eine 
allgemeine Bildungsberatung durchführen  
 

Online-Angebote Keine Berücksichtigung Bildungsveranstaltungen können auch online-
gestützt stattfinden 
 



 
 

bisher gültige Fassung 

 

Entwurf neue Fassung 

 

Berichtswesen Weiterbildungskonferenz 
 
Regionalkonferenz 

zusätzlich: 
 
- Landesweiterbildungsbeirat 
 
- Verankerung des Berichts im Gesetz 
(Einmal in jeder Legislaturperiode legt das 
zuständige Ministerium dem Landtag einen 
Landesweiterbildungsbericht vor.) 

 


